
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/6/22 2Ob175/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1963

Norm

ABGB §1323 C1

Rechtssatz

Auf den Schadenersatzanspruch wegen eines Sachschadens muß sich der Geschädigte, dessen Kraftfahrzeug wegen

der Reparatur eine Zeit lang nicht in Betrieb war, wegen der dadurch bedingten Verlängerung der Lebensdauer einen

entsprechenden Abzug gefallen lassen.

Entscheidungstexte

2 Ob 175/62

Entscheidungstext OGH 22.06.1963 2 Ob 175/62

Veröff: ZVR 1964/43 S 52

Schlagworte

SW: Auto
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